
Printed by Jouve, 75001 PARIS (FR)

(19)
E

P
1 

99
5 

82
9

A
1

��&�������
����
(11) EP 1 995 829 A1

(12) EUROPÄISCHE PATENTANMELDUNG

(43) Veröffentlichungstag: 
26.11.2008 Patentblatt 2008/48

(21) Anmeldenummer: 08009548.2

(22) Anmeldetag: 26.05.2008

(51) Int Cl.: �
H01R 13/645 (2006.01)

(84) Benannte Vertragsstaaten: 
AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR 
HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MT NL NO PL PT 
RO SE SI SK TR
Benannte Erstreckungsstaaten: 
AL BA MK RS

(30) Priorität: 25.05.2007 DE 202007007564 U

(71) Anmelder: Schmitt, Fred R. �
74388 Talheim (DE)�

(72) Erfinder: Schmitt, Fred R.�
74388 Talheim (DE)�

(74) Vertreter: Müller, Hans et al
Patentanwaltskanzlei 
Müller, Clemens & Hach 
Lerchenstrasse 56
74074 Heilbronn (DE) �

(54) Kodiersystem bei D- �Subminiatur- �Steckverbindern

(57) Ein Kodiersystem bei D-�Subminiatur-�Steckver-
bindern, bei dem nur bei nicht vorhandenen oder richtig
verteilt angeordneten Kodierstiften (90) eine Steckver-
bindung zwischen zwei Steckverbindern herstellbar ist,
besitzt zumindest ein, mehrere Löcher (80, 82, 84, 86)
zum wahlweisen Einsetzen von Kodierstiften (90) ent-
haltendes plattenförmiges Teil (70, 72), welches jeweils
außerhalb der beiden Schmalseiten des umlaufenden

trapezförmigen Kragens des Steckverbinders und dabei
auf dem diesen Kragen umgebenden Flansch oder auf
der diesen Kragen umgebenden Frontplatte vorhanden
ist. Zwei außerhalb der beiden Schmalseiten des Kra-
gens vorhandene plattenförmige Teile (70, 72) sind durch
zumindest einen Verbindungssteg (74, 76), der parallel
und außerhalb der Längsseite des Kragens vorhanden
ist, unter Bildung eines einteiligen Kodierelements
(40,41) miteinander verbunden.
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Beschreibung

TECHNISCHES GEBIET

�[0001] Die Erfindung betrifft ein Kodiersystem, das bei
Steckverbindern wie insbesondere bei D-�Subminiatur-
Rechtecksteckverbindern verwendet wird. Mit dem Ko-
diersystem soll sichergestellt werden, dass ein bestimm-
tes Stecker- �Gehäuse, das mit einem üblichen Steckver-
binder ausgestattet ist, nur an den für ihn vorgesehenen,
richtigen Gegen- �Steckverbinder angesetzt werden kann.
Ein solcher Gegen-�Steckverbinder ist beispielsweise an
der Frontplatte eines elektronischen Einschubes fest an-
geordnet.

STAND DER TECHNIK

�[0002] Aus der EP 1 052 737 B1 ist ein Gehäuse zur
Aufnahme eines Steckverbinders bekannt, das auf sei-
nen beiden schmalen Gehäuseseiten mit einem Kodier-
system ausgestattet ist. Bei diesem Kodiersystem sind
an den beiden schmalen Gehäuseseiten jeweils zwei
Kragwände einstückig angeformt. Die beiden Kragwän-
de sind seitlich und höhenmäßig versetzt vorhanden.
Durch die eine Kragwand kann jeweils eine Befesti-
gungsschraube, mit der das Gehäuse an einer Frontplat-
te angeschraubt werden kann, durchgesteckt werden. In
der anderen Kragwand befinden sich zwei Durchbohrun-
gen, durch die wahlweise kein Kodierstift, oder ein oder
zwei Kodierstifte hindurchgesteckt werden können. Je
nach Vorhandensein solcher Kodierstifte lässt sich das
Gehäuse dann auf den umlaufenden Flansch eines Ge-
gengehäuses aufsetzen oder nicht aufsetzen. In seinem
Flansch sind nämlich vergleichbare Durchbohrungen,
deren Achse mit den beiden Durchbohrungen der einen
Kragwand fluchten, vorhanden. Sofern Kodierstifte vor-
handen sind, können nicht gleichzeitig auch in den
Durchbohrungen des Gegengehäuses Kodierstifte vor-
handen sein. Nur bei richtig angeordneten Kodierstiften
lassen sich Steckverbindungen zwischen zwei Steckver-
bindern, die einerseits in einem Gehäuse und anderer-
seits in einem Gegen- �Gehäuse oder in einer Frontplatte
vorhanden sind, herstellen. Die bei diesem Kodiersystem
vorhandenen Kragwände vergrößern den Platzbedarf,
den solche Steckverbinder-�Gehäuse benötigen.
�[0003] Darüber hinaus ist ein Kodiersystem bei D-�Sub-
miniatur-�Steckverbinder bekannt, bei dem das Kodiersy-
stem plattenförmige Teile besitzt, die mehrere Löcher
zum wahlweisen Einsetzen von Kodierstiften enthalten.
Jeweils ein plattenförmiges Teil, das jeweils eine zentrale
Aussparung besitzt, ist im Bereich der Befestigungs-
schraube vorhanden, mit der ein Gehäuse, das mit einem
solchen Steckverbinder ausgestattet ist, an einer bei-
spielsweise Frontplatte angeschraubt werden kann. Die-
sen beiden plattenförmigen Teilen vergleichbare zwei
Teile sind an der Frontplatte fest angeschraubt. Die Be-
festigungsschrauben für diese beiden Teile sind gleich-
zeitig auch die Befestigungsschrauben für den Gegen-

Steckverbinder, mit dem dieser an der Frontplatte befe-
stigt wird. Beim Festschrauben des Gegen-�Steckverbin-
ders besteht die Gefahr, dass dabei auch jeweils das
eine oder die beiden plattenförmigen Teile, welche Ko-
dierelemente darstellen, verdreht befestigt werden. Eine
verdrehte Ausrichtung verhindert aber das Aneinander-
stecken des an einem Stecker vorhandenen Steckver-
binders an dem an der Frontplatte vorhandenen Gegen-
Steckverbinder; die in den Kodierelementen des Steck-
verbinders auskragenden Kodierstifte fluchten nämlich
bei verdrehter Anordnung dieser Löcher enthaltenden
plattenförmigen Teile dann nicht mehr mit den Löchern
der Gegen-�Kodierelemente, in die die Stifte der Kodier-
elemente hineinragen müssen, damit eine planmäßige
Steckverbindung zwischen Steckverbinder und Gegen-
Steckverbinder hergestellt werden kann.

DARSTELLUNG DER ERFINDUNG

�[0004] Ausgehend von diesem vorbekannten Stand
der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde,
ein Kodiersystem bei Steckverbindern, wie insbesondere
bei D- �Subminiatur-�Steckverbinder, anzugeben, das in-
nerhalb des Lichtraumprofils des Steckverbinders vor-
handen ist; und das einfach und betriebssicher gehand-
habt werden kann.
�[0005] Diese Erfindung ist durch die Merkmale des An-
spruchs 1 gegeben. Weiterbildungen der Erfindung sind
Gegenstand von sich daran anschließenden weiteren
Ansprüchen.
�[0006] Die Erfindung beinhaltet, dass die für das Ko-
diersystem erforderlichen plattenförmigen Bauteile an
dem den umlaufenden Kragen eines Steckverbinders
kranzartig umgebenden Flansch angeordnet sind und
zwar als einteiliges Kodierelement. Dabei ist dieses ein-
teilig den Kragen einrahmende, einzige Kodierelement
im Umfeld der beiden Befestigungsschrauben vorhan-
den, mit der ein mit einem solchen Kodiersystem ausge-
stattetes Stecker-�Gehäuse an einem vergleichbaren Ge-
gen-�Gehäuse oder an einer Frontplatte angeschraubt
befestigt werden kann. Das jeweils im Lichtraumprofil ei-
nes Steckverbinders vorhandene Kodierelement ist auf-
grund seiner rahmenartigen Ausbildung in seiner Platte-
nebene biegesteif, so dass die in dem Kodierelement
vorhandenen, für das Einsetzen von Stiften erforderli-
chen Löcher immer exakt zum Steckverbinder ausge-
richtet sind. Eine zur Ausrichtung des Steckverbinders
verdrehte Befestigung eines solchen einteiligen Kodier-
elementes ist im Gegensatz zu den im Stand der Technik
bekannten zweiteiligen Kodierelementen ausgeschlos-
sen.

KURZE BESCHREIBUNG DER ZEICHNUNG

�[0007] Die Erfindung wird im Folgenden anhand des
in der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiels nä-
her beschrieben und erläutert. Es zeigen: �
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Fig. 1 eine perspektivisch auseinandergezogene
Darstellung eines Steckverbinder-�Gehäuses
mit eingesetztem Steckverbinder und eine
Frontplatte mit an ihr befestigtem Gegen-
Steckverbinder, nach der Erfindung,

Fig. 2 eine perspektivisch auseinandergezogene
Darstellung des bei dem Gehäuse und der
Frontplatte jeweils vorhandenen Kodiersy-
stems,

Fig. 3 eine Draufsicht auf ein plattenförmiges Kodier-
element gemäß Fig. 2,

Fig. 4 einen Schnitt längs der Linie IV in Fig. 3,

Fig. 5 einen Schnitt längs der Linie V in Fig. 3,

Fig. 6 eine auseinandergezogene Seitenansicht des
Steckverbinder- �Gehäuses und der Frontplatte
gemäß Fig. 1.

WEGE ZUM AUSFÜHREN DER ERFINDUNG

�[0008] In einem Steckverbinder-�Gehäuse 10 ist ein
Steckverbinder 12 fest angeordnet. Das Gehäuse 10 be-
steht aus einem topfartigen Bodenteil 14, dessen Innen-
raum von einem plattenförmigen Deckelteil 16 verschlos-
sen wird. Das Deckelteil 16 ist dazu mit im vorliegenden
Beispielsfall vier Schrauben 18 in üblicher Weise am Bo-
denteil 14 lösbar befestigt. An dem in Fig. 1 sichtbaren
vorderen Stirnrand sowohl des Deckelteils 16 als auch
des Bodenteils 14 ist jeweils ein umgebogener Wan-
drand 20 beziehungsweise 22 vorhanden. Diese beiden
Längsränder 20, 22 sind aufeinander zugerichtet. Sie
umklammern die beiden, in Fig. 1 oberen und unteren,
Längsränder des Steckverbinders 12. Diese Befestigung
eines Steckverbinders 12 in einem Gehäuse 10 ist an
sich bekannt. Im vorliegenden Beispielsfall umklammern
sie auch gleichzeitig die beiden Längsränder eines plat-
tenförmigen, rahmenartigen Kodierelementes, was noch
weiter unten näher beschrieben wird.
�[0009] Aus der unteren, in Fig. 1 sichtbaren Stirnseite
des Gehäuses 10 kragt der Steckverbinder 12 mit seinem
umlaufenden Kragen 26 aus. Der Kragen 26 umschließt
einen trapezförmigen Innenraum. Dieser Innenraum ist
von einem Isolierkörper 28 ausgefüllt, in dem mehrere,
im vorliegenden Beispielsfall neun, in Längsrichtung des
Gehäuses 10 ausgerichtete, durchgehende Löcher 30
vorhanden sind. In diese Löcher 30 können in bekannter
Weise übliche Kontaktkörper eingefügt werden, die in
diesem Falle Buchsenkontakte wären.
�[0010] Auf dem den Kragen 26 umgebenden Flansch
32 des Steckverbinders 12, dessen in Fig. 1 oberer und
unterer Längsrand durch die beiden umgebogenen Rän-
der 20, 22 des Gehäuses 10 eingepresst gehalten wird,
ist ein Kodierelement 40 angeordnet. Dieses plattenför-
mige, rahmenartige Kodierelement 40 liegt flächig am

Flansch 32, den es fast vollständig bedeckt. Der Flansch
32 des Steckverbinders 12 ist praktisch nur in einem den
Kragen 26 umgebenden schmalen Freiraum zu erken-
nen.
�[0011] Das Kodierelement 40, das flächenmäßig nicht
größer ist als die Grundrissfläche des Flansches 32 des
Steckverbinders 12, besitzt ein linkes und rechtes Loch
52, 53 mit einer in Fig. 1 sichtbaren Lochverbreiterung
54 beziehungsweise 56. Durch die beiden Löcher 52, 53
ragen die Gewindeschäfte 44, 46 zweier identischer Be-
festigungsschrauben 42 hindurch, von denen in Fig. 6
die eine Befestigungsschraube 42 zu erkennen ist.
�[0012] Mittels der beiden Befestigungsschrauben 42
kann das Gehäuse 10 beispielsweise an die in Fig. 1
dargestellte Frontplatte 48 angeschraubt werden. Dazu
sind in der Frontplatte 48 die beiden Köpfe 58 von zwei
Befestigungsschrauben 60, 62 zu erkennen, die jeweils
eine zentrale, mit einem Innengewinde 64 jeweils aus-
gestattete Höhlung aufweisen. Das Innengewinde 64 ist
dem Außengewinde des jeweiligen Gewindeschaftes 44,
46 angepasst. Die Befestigungsschrauben 60, 62 enden
auf der Rückseite der Frontplatte 48 (Fig. 6) jeweils in
einem Gewindeschaft 63, auf den jeweils eine Mutter 67
mit Sperr- �Ring 69 und Unterlegscheibe 73 aufge-
schraubt ist. Die beiden Gewindeschäfte 63 der beiden
Befestigungsschrauben 60, 62 ragen durch zwei Löcher
eines zum Steckverbinder 12 vergleichbaren Gegen-
Steckverbinders 65 hindurch, von dem sein umlaufender
Kragen 66 in Fig. 1 zu erkennen ist. Dieser Kragen 66
durchstösst eine in der Frontplatte 48 vorhandene Öff-
nung 68.
�[0013] Die Köpfe der Befestigungsschrauben 60, 62
passen in die jeweiligen Lochverbreiterungen 54, 56 der
beiden in dem Kodierelement 40 vorhandenen Löcher
52, 53 hinein.
�[0014] Auch auf der in Fig. 1 sichtbaren Frontseite der
Frontplatte 48 ist ein zum Kodierelement 40 identisches
Gegen-�Kodierelement 41 angeordnet. Dieses Gegen-
Kodierelement 41 ist mittels der beiden Befestigungs-
schrauben 60, 62, mit der auch der Gegen-�Steckverbin-
der 65 an der Frontplatte 48 angeschraubt ist, ebenfalls
an dieser Frontplatte 48 angeschraubt.
�[0015] Jedes der beiden Kodierelemente 40, 41 ist
identisch ausgebildet. Im Bereich der beiden Löcher 52,
53 ist ein plattenförmiges Teil 70, 72 vorhanden. Diese
beiden Teile 70, 72 sind mit einem oberen und unteren
Verbindungssteg 74, 76 biegesteif miteinander verbun-
den. Das Kodierelement 40 stellt damit eine Art Rahmen
dar. Es rahmt einen Durchbruch 78 ein, durch den der
Kragen 26 des im Gehäuse 10 vorhandenen Steckver-
binders 12 oder der Kragen 66 des an der Frontplatte 48
vorhandenen Gegen-�Steckverbinders 65 hindurchragen
kann, so wie das in Fig. 1 dargestellt ist.
�[0016] Oberhalb der beiden Löcher 52, 53 und ihrer
jeweiligen Lochverbreiterung 54, 56 sind im vorliegenden
Fall zwei obere und zwei untere Löcher 80, 82 bezie-
hungsweise 84, 86 vorhanden. Diese Löcher haben je-
weils einen kreisförmigen Querschnitt. In jedes dieser
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Löcher kann ein Kodierstift 90 eingesetzt werden. Jeder
dieser Kodierstifte 90 besitzt einen kreiszylindrischen
Querschnitt. Die kreiszylindrischen Querschnitte sind un-
terschiedlich groß. So besitzt jeder Kodierstift 90 einen
vergleichsweise dickeren Endbereich 91 und einen ver-
gleichsweise dünneren Endbereich 92. Mit seinem dik-
keren Endbereich 91 kann er in jedes der Löcher 80, 82,
84, 86 mit Presssitz eingesetzt werden. In dem zu dem
betreffenden Loch fluchtenden anderen Loch des jeweils
anderen Kodierelementes (Gegen-�Kodierelement) sitzt
dieser Kodierstift 90 dann mit seinem dünneren Endbe-
reich 92 drin. Die beiden Kodierelemente 40, 41 können
also leicht voneinander abgehoben werden, ohne dass
sich die in ihnen jeweils fest einsitzenden Kodierstifte 90
dabei mit lösen würden. Das mit dem Kodierelement 40
ausgestattete Gehäuse 10 lässt sich also von der Front-
platte 48, welche mit dem Gegen-�Kodierelement 41 ver-
sehen ist, leicht abheben und dadurch der Kontakt zwi-
schen dem Steckverbinder 12 und dem an der Frontplat-
te 48 fest angeordneten Gegen-�Steckverbinder 65 auf-
heben.
�[0017] Das Vorhandensein und die Anordnung von
Kodierstiften 90 einerseits an dem Gehäuse 10 und an-
dererseits an der Frontplatte 48 ermöglichen es sicher-
zustellen, dass an den an der Frontplatte 48 fest ange-
ordneten Gegen-�Steckverbinder 65 nur ein bestimmter
Steckverbinder, nämlich im vorliegenden Beispielsfall
der an dem Gehäuse 10 vorhandene Steckverbinder 12
angesteckt werden kann. Bei dem in Fig. 1 dargestellten
Beispielsfall sind in dem Kodierelement 40 des Steck-
verbinders 12 insgesamt drei Kodierstifte 90 mit
Presssitz eingesetzt. In dem Kodierelement 41 des Ge-
gen-�Steckverbinders 65 sind ebenfalls Kodierstifte 90 -
im vorliegenden Fall ebenfalls drei Kodierstifte - mit
Presssitz so eingesetzt, dass beim Aufeinanderstecken
des Steckverbinders 12 auf den Gegen-�Steckverbinder
65 sich die jeweils vorhandenen Kodierstifte 90 nicht im
Wege stehen und das Zusammenstecken nicht behin-
dern. Die in dem Gegen-�Kodierelement 41 der Frontplat-
te 48 vorhandenen Kodierstifte 90 tauchen bei der Steck-
verbindung lose in die von Kodierstiften 90 freien Löcher
des Steckverbinders 12 ein. Umgekehrt greifen die an
dem Kodierelement 40 des Steckverbinders 12 fest ein-
sitzenden Stifte beim Gegen-�Steckverbinder 65 in die
von Kodierstiften 90 freien Löcher des an dem Gegen-
Steckverbinder 65 vorhandenen Gegen-�Kodierelemen-
tes 41. Es ist - auch aus der Zeichnung - unmittelbar
verständlich, dass nur jeweils in einem von zwei mitein-
ander fluchtenden Löchern eines Kodierelementes und
seines Gegen-�Kodierelementes ein Kodierstift vorhan-
den sein kann.
�[0018] Die Verbindungsstege 74, 76 besitzen einen L-
förmigen Querschnitt (Fig. 4). Der kürzere Schenkel 102
der beiden Verbindungsstege 74, 76 wird dabei im vor-
liegenden Beispielsfall von dem Wandrand 20, 22 mit
umfasst (Fig. 6). Dies ermöglicht es, dass das Kodier-
element 40 ohne eine sonstige Befestigung an dem in
einem Gehäuse 10 vorhandenen Steckverbinder 12 fest

angeordnet werden kann.
�[0019] Es wäre auch möglich, das Kodierelement 40
an den Steckverbinder 12 beispielsweise anzunieten.
Beispielsweise zwei Nietstellen könnten dann im Bereich
der beiden Löcher 52, 53 vorgesehen werden.
�[0020] Aus Gründen einer möglichst guten Abschir-
mung gegenüber elektromagnetischen Störeinstrahlun-
gen und einer zuverlässigen Masseverbindung bestehen
die Kontaktelemente 40, 41 aus Zink-�Druckguss.

Patentansprüche

1. Kodiersystem bei D- �Subminiatur- �Steckverbindern
(12, 65), bei dem nur bei nicht vorhandenen oder
richtig verteilt angeordneten Kodierstiften (90) eine
Steckverbindung zwischen zwei Steckverbindern
(12, 65) herstellbar ist, �

- mit zumindest einem, mehrere Löcher (80, 82,
84, 86) zum wahlweisen Einsetzen von Kodier-
stiften (90) enthaltenden plattenförmigen Teil
(70, 72), welches jeweils außerhalb der beiden
Schmalseiten des umlaufenden trapezförmigen
Kragens (26, 66) des Steckverbinders und dabei
auf dem diesen Kragen (26) umgebenden
Flansch (32) oder auf der diesen Kragen (66)
umgebenden Frontplatte (48) vorhanden ist,
- dadurch gekennzeichnet, dass
- zwei außerhalb der beiden Schmalseiten des
Kragens (26, 66) vorhandene plattenförmige
Teile (70, 72) durch zumindest einen Verbin-
dungssteg (74, 76), der parallel und außerhalb
der Längsseite des Kragens (26, 66) vorhanden
ist, unter Bildung eines einteiligen Kodierele-
ments (40, 41) miteinander verbunden sind.

2. Kodiersystem nach Anspruch 1,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- zwei Verbindungsstege (74, 76) so vorhanden
sind, dass sie zusammen mit den beiden plat-
tenförmigen Teilen (70, 72) ein einstückiges,
den Kragen (26, 66) des Steckverbinders (12,
65) einrahmendes Kodierelement (40, 41) bil-
den.

3. Kodiersystem nach einem der vorstehenden An-
sprüche, �

- dadurch gekennzeichnet, dass
- das Kodierelement (40) an dem den Kragen
(26) eines Steckverbinders (12) umgebenden
Flansch (32) fest anbringbar ist.

4. Kodiersystem nach Anspruch 3,

- dadurch gekennzeichnet, dass
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- das Kodierelement (40) am Flansch (32) an-
genietet ist.

5. Kodiersystem nach Anspruch 3,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- das Kodierelement (40) längs des Randes sei-
ner beiden Verbindungsstege (74, 76) jeweils
eine stufenförmige Querschnittsverjüngung auf-
weist, derart, dass
- das Kodierelement (40) längs dieser beiden
Ränder zusammen mit einem Steckverbinder
(12) festklemmbar (20, 22) an einem diesen
Steckverbinder (12) aufnehmenden Steckver-
binder-�Gehäuse (10) haltbar ist.

6. Kodiersystem nach Anspruch 1 oder 2,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- das Kodierelement (41) auf einer Frontplatte
(48) fest anbringbar ist, derart, dass
- das Kodierelement (41) den Kragen (66) eines
an der Frontplatte (48) befestigten Gegen-
Steckverbinders (65) einrahmt.

7. Kodiersystem nach Anspruch 6,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- das Kodierelement (41) an der Frontplatte (48)
festschraubbar ist.

8. Kodiersystem nach Anspruch 7,

- dadurch gekennzeichnet, dass
- das Kodierelement (41) mit denjenigen Befe-
stigungsschrauben (60, 62) an der Frontplatte
(48) festschraubbar ist, mit denen auch der Ge-
gen-�Steckverbinder (65) an der Frontplatte (48)
festschraubbar ist.

9. Kodiersystem nach einem der vorstehenden An-
sprüche, �

- dadurch gekennzeichnet, dass
- jeder Kodierstift (90), der in beliebige Löcher
(80, 82, 84, 86) eines jeden Kodierelements (40,
41) einsetzbar ist, in seinen beiden axialen End-
bereichen (91, 92) jeweils unterschiedlich große
kreiszylindrische Querschnitte besitzt, derart,
dass
- jeder Kodierstift (90) mit seinem vergleichswei-
se dickeren Endbereich (91) mit Press-�Sitz in
jedes Loch eines Kodierelements (40, 41) ein-
setzbar ist.

10. Kodiersystem nach einem der vorstehenden An-
sprüche, �

- dadurch gekennzeichnet, dass
- das Kodierelement (40, 41) ein Zink-�Druck-
guss-�Teil ist.
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